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Linien 127 und 142: 

Verkürzte Linienwege durch Baumaßnahme auf der Inneren Kanalstraße 

 

Aufgrund eines Wasserrohrbruches im Bereich Innere Kanalstraße/Krefelder Wall und der hierdurch 

dringend notwendigen Baumaßnahme können die Busse der Linien 127 und 142 nicht ihre 

vollständigen Linienwege befahren. Die Innere Kanalstraße ist aktuell zwischen Escher Straße und 

Neusser Straße komplett gesperrt. 

Die Busse der Linie 127 können lediglich auf dem Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen 

„Longericher Straße“ und „Zonser Straße“ verkehren und enden vor dem Mehrheimer Platz. Der 

Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen „Merheimer Platz“ und „Ebertplatz“ wird nicht bedient, 

da eine geeignete Umleitungsstrecke zur Umgehung des gesperrten Straßenbereichs fehlt. Der 

räumliche Bereich auf Höhe des gesperrten Abschnittes ist durch den Bahndamm der DB-Trasse 

gekennzeichnet, die durch Busse nur an wenigen Stellen unterquerte werden kann. 

Die Haltestellen „Merheimer Platz“, „Krefelder Wall“, „Hansaring“ und „Ebertplatz“ können nicht 

bedient werden. 

Auf der Linie 142 fahren die Busse lediglich zwischen den Haltestellen „Ubierring“ bzw. „Sibille-

Hartmann-Straße“ und „Nippes S-Bahn“. Der weitere Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen 

„Nippes S-Bahn“ und „Mehrheimer Platz“ kann nicht befahren werden, da auch hierfür eine geeignete 

Umleitungsmöglichkeit fehlt. 

Die Haltestellen „Sechzigstraße“, „Zonser Straße“ und „Merheimer Platz“ können nicht bedient 

werden. 

Auf den Betrieb der Bus-Linie 172 und 173 hat die Sperrung der Innere Kanalstraße keinen Einfluss. 

Die Dauer der Sperrung und die hierdurch bedingten Linienwegsverkürzungen kann derzeit noch nicht 

benannt werden. Die Beeinträchtigung wird in jedem Fall am heutigen Dienstag, 3. März, bestehen 

bleiben und kann bis zu fünf Tage umfassen. 
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